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Betreff

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident Dr. Baumgartner und die Hofräte Dr.

Sauberer und Dr. Zorn als Richter, im Beisein der Schriftführerin Mag. Werner in der Beschwerdesache des Dr. I und

des K, beide in B, letzterer vertreten durch Dr. I, Rechtsanwalt in B, gegen den Bescheid des Bundesministers für

ö>entliche Wirtschaft und Verkehr betre>end Verletzung der Entscheidungsp?icht in einer Luftverkehrsangelegenheit,

den Beschluß gefaßt:

Spruch

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Begründung

Am 3. Dezember 1992 stellten die Beschwerdeführer beim Landeshauptmann von Vorarlberg den Antrag auf

Bewilligung von Außenab?ügen und -landungen gemäß § 9 Luftfahrtgesetz. Am 4. Juni 1993 brachten sie beim

Bundesminister für ö>entliche Wirtschaft und Verkehr den Antrag auf Übergang der Entscheidungsp?icht gemäß § 73

Abs. 2 AVG ein. Mit Bescheid vom 14. September 1993, zugestellt am 17. September 1993, wies der Bundesminister für

öffentliche Wirtschaft und Verkehr diesen Antrag gemäß § 73 Abs.2 AVG ab.

Am 27. September 1993 brachten die Beschwerdeführer die gegenständliche Beschwerde gemäß Art 132 B-VG iVm mit

§ 27 VwGG wegen Verletzung der P?icht zur Entscheidung über ihren Antrag vom 3. Dezember 1992 durch den

Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr ein.

Gemäß § 27 VwGG kann die Beschwerde wegen Verletzung der Entscheidungsp?icht erst erhoben werden, wenn die

oberste Behörde, die im Verwaltungsverfahren, sei es im Instanzenzug, sei es im Wege eines Antrages auf Übergang

der Entscheidungsp?icht, angerufen werden konnte, von einer Partei angerufen worden ist und nicht binnen sechs

Monaten in der Sache entschieden hat.

Der Bundesminister für ö>entliche Wirtschaft und Verkehr hat den Devolutionsantrag abgewiesen. Damit ist die

Kompetenz zur Entscheidung über den Antrag vom 3. Dezember 1992 wieder auf den Landeshauptmann

zurückgefallen (vgl. Walter-Mayer Grundriß des österreichischen Verwaltungsverfahrensrechtes5, Rz. 645, und die dort

zitierte hg. Judikatur). Da somit ab diesem Zeitpunkt keine Entscheidungsp?icht der belangten Behörde besteht,

mangelt den Beschwerdeführern die Berechtigung zur Erhebung der Säumnisbeschwerde (vgl. die bei Dolp, Die

Verwaltungsgerichtsbarkeit3, auf Seite 203 zitierte hg. Judikatur). Die Beschwerde war daher gemäß § 34 Abs. 1 VwGG

zurückzuweisen.
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